
 

Bekanntmachung der Gemeinde Schalksmühle 

 

2. Satzung vom 13.12.2022 zur Änderung der Friedhofssatzung für den Friedhof der Gemeinde 
Schalksmühle vom 21.05.2019 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 22.12.2020 
 

 
Aufgrund von § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30.06.2003 (GV. NRW. S. 313), zuletzt geändert durch Artikel 71 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. 
NRW. S. 122), in Kraft getreten am 19. Februar 2022 und der §§ 7  i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NW. S. 666 / SGV.NW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 
490), in Kraft getreten am 26. April 2022, hat der Rat der Gemeinde Schalksmühle am 12.12.2022 folgende Sat-
zung beschlossen: 
 
 
Die Friedhofssatzung vom 21.05.2019 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 22.12.2020 wird wie 
folgt geändert: 
 

 
I. In § 15 Abs. 4 werden folgende Sätze gestrichen: 

 
 

„Als Grabmal wird die Verschlussplatte verwendet (Vorderseite). Sie geht nach Ablauf der Nutzungszeit 
in den Besitz der Nutzungsberechtigten über.“  
 

 
II. Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten 
seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Schalksmühle vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Schalksmühle, 13.12.2022   Der Bürgermeister 

            gez. Schönenberg 

 

     


